
 

 

 
Lesefassung Satzung zur Kostenerstattung 
für den Trinkwasserhausanschluss  
 
 
Diese Lesefassung gibt den Rechtsstand zum 04.08.2023 wieder und berücksichtigt:  
 

- Satzung zur Kostenerstattung für den Trinkwasserhausanschluss des Märkischen Abwasser- und Wasserzweck-

verbandes (MAWV) vom 02.12.2010 

 
Bei der vorliegenden Version handelt es sich um eine nichtamtliche Lesefassung, in der die o.g. Änderungen eingear-
beitet sind und die ausschließlich der allgemeinen Information und dem Lesekomfort dient. Rechtlich verbindlich und 
insoweit maßgeblich sind weiterhin nur die beschlossenen und o.g. Satzungen, die jeweils öffentlich bekannt gemacht 
worden sind. 
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§ 1 Allgemeines 

 

(1) Der MAWV betreibt nach Maßgabe der Wasserversor-

gungssatzung eine jeweils rechtlich selbstständige Ein-

richtung 

 

a)  zur zentralen Wasserversorgung im Versor-

gungsgebiet des ehemaligen Wasser- und Abwas-

serverbandes Alt-Schadow (WAVAS) mit den Ge-

meinden Märkische Heide für die Ortsteile Platt-

kow,  

Pretschen, Hohenbrück-Neu Schadow und  

Alt-Schadow, Krausnick-Groß Wasserburg, Storkow 

für die Ortsteile Limsdorf und Kehrigk, Märkisch 

Buchholz, Münchehofe, Unterspreewald und  

Tauche für den Ortsteil Werder (Versorgungsgebiet 

WAVAS). 

 

b) zur zentralen Wasserversorgung im übrigen  

Verbandsgebiet des MAWV. 

 

(2) Der MAWV erhebt nach Maßgabe dieser Satzung für den 

Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Erneuerung, 

Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung 

des Hausanschlusses eine Kostenerstattung. 

 

§ 2 Kostenerstattungsanspruch 

 

(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Ver-

änderung und Beseitigung sowie die Kosten für die Un-

terhaltung des Hausanschlusses sind dem MAWV  

in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.  

Befindet sich auf dem Grundstück ein weiterer Hausan-

schluss, ist Satz 1 ebenfalls auf diese zusätzlichen  

Hausanschlüsse anzuwenden.  

 

Ab dem 01.01.1998 trägt der MAWV die Kosten für den 

Unterhalt, die Erneuerung und die Veränderung (sofern 

nicht durch den Anschlussnehmer veranlasst) der Haus-

anschlussleitung im öffentlichen Bereich. 

 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen 

Herstellung des Hausanschlusses, im Übrigen mit der Be-

endigung der Maßnahme.  

 

§ 3 Kostenerstattungspflichtige 

 

(1) Kostenerstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Be-

kanntgabe des Kostenerstattungsbescheides  

Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit 

einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des  

Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  

 

Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt 

der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die 

in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21. 

September 1994 (BGBl. I, S. 2457) genannten natürlichen 

und juristischen Personen des privaten und  

öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personen-

kreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses 

des Kostenerstattungsbescheides das Wahlrecht über 

die Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf des 

Grundstückes gemäß den §§ 15 und 16 des Sachen-

rechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen 

den Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sachen-

rechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Ein-

wendungen geltend gemacht worden sind; anderenfalls 

bleibt die Kostenerstattungspflicht des Grundstücksei-

gentümers unberührt. 

 

(2) Mehrere Kostenerstattungspflichtige haften als Gesamt-

schuldner. 

 

§ 4 Vorausleistungen 

 

Auf die künftige Kostenerstattungsschuld können Vorausleistun-

gen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnah-

men begonnen worden ist. Die Vorausleistung darf  

60 % der späteren Kostenerstattung nicht übersteigen. Die Vo-

rausleistungen werden nach dem für die Kostenerstattung gel-

tenden Maßstab erhoben. Der § 3 gilt entsprechend. Eine ent-

richtete Vorausleistung wird bei der Erhebung der endgültigen 

Kostenerstattung gegenüber dem endgültigen Kostenerstat-

tungspflichtigen verrechnet.  

 

§ 5 Veranlagung und Fälligkeit 

 

Die Kostenerstattung wird durch Bescheid festgesetzt und ist ei-

nen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche 

gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. 

 

§ 6 Ablösung durch Vertrag 

 

(1) In den Fällen, in denen die Kostenerstattungspflicht noch 

nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag 

vereinbart werden. 

 

(2) Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des 

in § 2 bestimmten Kostenerstattungsmaßstabes zu  

ermitteln. 

 

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Kostener-

stattungspflicht endgültig abgegolten. 

 

§ 7 Auskunfts- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Kostenerstattungspflichtige und ihre Vertreter haben 

dem MAWV und dessen Beauftragten die für die Festset-

zung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen. 
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(2) Der MAWV und dessen Beauftragte können an Ort und 

Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft ver-

pflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in 

dem erforderlichen Umfange zu helfen. 

 

§ 8 Anzeigepflicht 

 

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück 

mit Auswirkungen auf die Abgaben-pflicht ist dem 

MAWV sowohl von dem Veräußerer als auch von dem Er-

werber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

 

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Be-

rechnung der Abgaben beeinflussen, so hat die oder der 

Abgabepflichtige dies unverzüglich dem Verband schrift-

lich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für sie o-

der ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert 

oder beseitigt werden. 

 

§ 9 Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Kostenerstattungspflichtigen und zur Festset-

zung und Erhebung der Kostenerstattungen nach dieser Satzung 

ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen personen- und 

grundstücksbezogenen Daten gemäß den Vorschriften der Da-

tenschutzgesetze beim MAWV bzw. bei deren Mitgliedsgemein-

den zulässig. 

 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 15 KAG handelt, wer vor-

sätzlich oder leichtfertig 

 

1.  entgegen § 7 Absatz 1 die für die Festsetzung 

und Erhebung der Abgaben erforderlichen Aus-

künfte nicht erteilt, 

 

2.  entgegen § 7 Absatz 2 verhindert, dass der 

MAWV und dessen Beauftragte an Ort und Stelle 

ermitteln können und die dazu erforderliche 

Hilfe verweigert, 

 

3.  entgegen § 8 Absatz 1 den Wechsel der 

Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht inner-

halb eines Monats schriftlich anzeigt, 

 

4.  entgegen § 8 Absatz 2 nicht schriftlich an-

zeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück vorhan-

den sind, die die Berechnung der Abgabe beein-

flussen, 

 

5.  entgegen § 8 Absatz 2 die Neuschaffung, Än-

derung oder Beseitigung solcher Anlagen nicht 

schriftlich anzeigt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu € 

5.000,00 geahndet werden.  

§ 11 Sprachform 

 

Sämtliche in der männlichen Form gebrauchten Personenbe-

zeichnungen gelten auch in der weiblichen Sprachform. 

 

§ 12 Inkrafttreten 


